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Informationen für angehende Unternehmer 

im Güterkraftverkehr 
 

 

A) Betriebswirtschaftliche Tipps zur 

Existenzgründung 
 

Sie möchten sich als Güterkraftverkehrsunter-

nehmer/in selbständig machen. Bitte prüfen 

Sie unabhängig von den einzuhaltenden Ge-

werbevorschriften als erstes, ob sich Ihr per-

sönliches Engagement und Ihr Kapitaleinsatz 

lohnen werden. Hierzu einige Anhaltspunkte: 

 
1. Marktsituation 
 

Ausgangspunkt für eine Prognose Ihres wirt-

schaftlichen Erfolgs ist der erzielbare Umsatz. 

Dieser wird u.a. beeinflusst von der Konkur-

renzsituation, dem Standort und auch Ihrem 

Können und Einsatz. Die Konkurrenzsituation 

ist zur Zeit gekennzeichnet durch gleichblei-

bend niedrige Transportpreise bei steigenden 

Kosten. Der Prozentsatz der Geschäftsaufga-

ben ist deshalb im Güterkraftverkehrsgewerbe 

im Vergleich zu den anderen Wirtschaftszwei-

gen überdurchschnittlich hoch. Die Gefahr, für 

das wirtschaftliche Überleben zu geringe Um-

sätze zu erzielen, ist um so größer, je höher 

der Anteil der Transportaufträge ist, den Sie 

täglich neu akquirieren müssen. Leichter ist es, 

wenn Sie bereits Aussicht auf feste Auftragge-

ber (Industrie, Handel, Spedition) und mög-

lichst auch Umsatzzusagen haben. Prüfen Sie 

die Ihnen angebotenen Verträge eingehend! 

 

2. Betriebskosten 

 
Stellen Sie den erwarteten oder in Aussicht 

gestellten Monatsumsätzen die voraussichtli-

chen monatlichen Kosten Ihres späteren Un-

ternehmens gegenüber. Das sind z.B. Kosten, 

die durch den Betrieb des Fahrzeugs entstehen 

(Reparaturen/ Ersatzteile/Wartung, Kraftstoffe, 

Schmierstoffe, Reifen, Kfz-Steuer, Kfz-Ver-

sicherung). Hinzu kommen die Kosten, die 

auch dann entstehen, wenn Sie keine Trans-

portaufträge haben, wie Finanzierungskosten 

für das Fahrzeug (Kreditkauf, Miete, Leasing), 

Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Steuerbe-

ratung. 

 

3. Steuern 
 

Die Gegenüberstellung des Umsatzes und der 

Kosten ergibt Ihr voraussichtliches Unterneh-

mensergebnis. Bitte beachten Sie, dass Ge-

winne grundsätzlich gewerbesteuer- und ein-

kommensteuerpflichtig (bei GmbH körper-

schaftsteuerpflichtig) sind. Die erste Steuerzah-

lung wird erfahrungsgemäß erst ein bis zwei 

Jahre nach Abschluss des ersten Geschäftsjah-

res fällig, wenn der Jahresabschluss dem Fi-

nanzamt mit der Steuererklärung vorgelegt 

wird. Bilden Sie rechtzeitig Rücklagen (Gutha-

ben), damit Sie dann finanziell nicht überfor-

dert sind. 

 

Machen Sie am Anfang Ihres Unternehmerda-

seins gegenüber dem Finanzamt keine opti-

mistischen Gewinnschätzungen. Sie werden 

sonst zu hohen Vorauszahlungen aufgefordert, 

die bezahlt werden müssen. 

 

Beachten Sie bitte ferner, dass Umsatzsteuer 

und Lohnsteuer von Anfang an monatlich, 

vierteljährlich oder jährlich bei Überschreiten 

bestimmter Beträge entrichtet werden müssen. 

Die Finanzverwaltung gibt für Existenzgründer 

leider keinen "Existenzgründungsbonus". 

 

4. Lebensunterhalt 

 
Denken Sie an Ihren Lebensunterhalt; auch als 

Unternehmer/in müssen Sie Ihren privaten 

Zahlungsverpflichtungen nachkommen wie 

Miete für Privatwohnung/Hypothekenablösung 

für Privathaus, Nebenkosten (u.a. Heizung, 

Strom, Müllabfuhr), Ratenkredite und allge-

meine Lebenshaltungskosten. Außerdem soll-

ten Sie Ihren persönlichen Versicherungs-

schutz wie Krankenversicherung, Altersvorsor-

ge und Pflegeversicherung in ausreichendem 

Maße berücksichtigen. Diese Beiträge haben 

Sie als Unternehmer/in aber ebenso wie den 

Solidaritätszuschlag allein zu tragen. Hinzu 

kommen z.B. Unfall- und Krankentagegeldver-

sicherung. 
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5. Finanzplanung 
 

Viele Existenzgründer im Verkehrsgewerbe 

scheitern an zu geringem Eigenkapital und an 

einer unzureichenden oder zu teuren Finanzie-

rung. Deshalb ermitteln Sie sorgfältig, wie 

hoch Ihr Kapitalbedarf ist und über welche 

Eigenmittel Sie verfügen. Kalkulieren Sie An-

laufverluste ein. Die Kreditkosten der Banken 

und Sparkassen sind unterschiedlich. Holen 

Sie Finanzierungsangebote ein und verglei-

chen Sie. Öffentliche Finanzierungshilfen sind 

vor rechtlicher Bindung bei Ihrem Kreditinstitut 

zu beantragen. Vor allem: treffen Sie erst dann 

verbindliche Entscheidungen, wenn Sie die 

Fachkundeprüfung bestanden haben und die 

gesamte Finanzierung steht.  

 

6. Existenzgründungsberatung 
 

Die IHK Neubrandenburg führt Existenzgrün-

dungsberatungen durch, in denen Sie wertvol-

le Entscheidungshilfen für die Vorbereitung 

und Durchführung Ihres Vorhabens erhalten 

können. Zum Finanzierungskonzept und even-

tuell möglicher Förderung aus öffentlichen 

Mitteln bieten wir eine persönliche Beratung 

an. Wenden Sie sich bitte an Herrn Sven Mül-

ler, Tel. 0395/ 5597-309. 

 

 

B) Erlaubnispflicht im gewerblichen 

Güterkraftverkehr 
 

Wenn Sie als Unternehmer gewerblichen Gü-

terkraftverkehr mit Kraftfahrzeugen mit einem 

zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t (ein-

schließlich Anhänger, unabhängig davon, ob 

es sich um Pkw oder Lkw handelt) betreiben 

wollen, benötigen Sie dazu eine Erlaubnis der 

hierfür zuständigen Verkehrsbehörde (siehe 

Seite 5). 

 

Für grenzüberschreitende Güterkraftverkehre 

mit Staaten der Europäischen Union (EU) und 

den zusätzlichen, nicht zur EU gehörenden 

Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 

(EWR), d.h. Norwegen, Island und Liechten-

stein, benötigen Sie eine sog. Gemeinschaftsli-

zenz (auch „EG-Lizenz“ genannt). Diese kön-

nen Sie ebenfalls für innerdeutsche Verkehre 

einsetzen; sie berechtigt darüber hinaus auch 

zu innerstaatlichen Verkehren in anderen EU-

/EWR-Staaten (sog. Kabotageverkehre). 

 

Verkehre mit nicht zur EU/zum EWR gehören-

den Drittstaaten können Sie u.a. mit der Er-

laubnis für den gewerblichen Güterkraftver-

kehr (für den innerdeutschen Streckenanteil) in 

Kombination mit sog. bilateralen Genehmi-

gungen (für die Drittstaaten-Streckenanteile) 

durchführen. 

Ob die von Ihnen durchzuführenden Güterbe-

förderungen überhaupt dem Güterkraftver-

kehrsgesetz (GüKG) und somit u.a. der Erlaub-

nispflicht unterliegen, können Sie der Anlage 

entnehmen. 

 

Versicherungspflicht 
 

Der Unternehmer hat sich nach § 7a GüKG in 

Form einer „Güterschaden-Haftpflichtversiche-

rung“ gegen alle Schäden zu versichern, für 

die er bei innerstaatlichen Güterbeförderungen 

nach dem Vierten Abschnitt des Handelsge-

setzbuches (HGB) in Verbindung mit dem 

Frachtvertrag haftet. Er hat dafür zu sorgen, 

dass während der Beförderung ein gültiger 

Versicherungsnachweis mitgeführt wird. 

 

 

C) Voraussetzungen für die Erlaubnis- 

bzw. Lizenzerteilung 
 

Voraussetzung für die Erlaubnis- bzw. Lizenzer-

teilung ist neben der persönlichen Zuverläs-

sigkeit des Antragstellers und ggf. der für die 

Führung der Geschäfte bestellten Person so-

wie der finanziellen Leistungsfähigkeit seines 

Betriebes die fachliche Eignung des Unter-

nehmers oder der zur Führung der Güterkraft-

verkehrsgeschäfte bestellten Person. 

 

1. Finanzielle Leistungsfähigkeit des Un-

ternehmens 
 

Zum Nachweis der finanziellen Leistungsfähig-

keit dürfen das Eigenkapital und die Reserven 

Ihres Unternehmens nicht weniger als 9.000 

EURO für das erste Fahrzeug und 5.000 EURO 

für jedes weitere Fahrzeug betragen. 

 

2. Nachweis der Zuverlässigkeit 
 

Zum Nachweis der Zuverlässigkeit des Unter-

nehmers und der ggf. zur Führung der Güter-

kraftverkehrsgeschäfte bestellten Person müs-

sen Sie der Erlaubnis- bzw. Lizenzbehörde ver-

schiedene Dokumente vorlegen (u.a. polizeili-

ches Führungszeugnis, Unbedenklichkeitsbe-

scheinigungen des Finanzamtes und der Kran-

kenkasse, Auszug aus dem Gewerbezentralre-

gister).  
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Nähere Einzelheiten zum Nachweis der finan-

ziellen Leistungsfähigkeit und der Zuverlässig-

keit erfahren Sie im Rahmen der Antragstel-

lung bei der Verkehrsbehörde.  

 

 

3. Nachweis der fachlichen Eignung 
 

Die fachliche Eignung kann nachgewiesen 

werden durch 

− Anerkennung leitender Tätigkeit: 

Die fachliche Eignung für den Güterkraft-

verkehr kann auch durch eine mindestens 

zehnjährige leitende Tätigkeit in einem Un-

ternehmen, das Güterkraftverkehr betreibt, 

nachgewiesen werden. Diese Tätigkeit 

muss in dem Zeitraum von zehn Jahren vor 

dem 4. Dezember 2009 ohne Unterbre-

chung in einem oder mehreren Mitglied-

staaten der Europäischen Union ausgeübt 

worden sein. 

Die Tätigkeit muss die zur ordnungsgemä-

ßen Führung eines Güterkraftverkehrsun-

ternehmens erforderlichen Kenntnisse auf 

den Sachgebieten (siehe Anlage – Orientie-

rungsrahmen) vermittelt haben Der IHK 

müssen hierzu aussagefähige Unterlagen 

vorgelegt werden, z.B. schriftliche Zeugnis-

se der Unternehmen, in denen die Tätigkeit 

geleistet wurde. Die IHK kann ein ergänzen-

des Beurteilungsgespräch führen, wenn die 

Unterlagen zum Nachweis der fachlichen 

Eignung nicht ausreichen. Örtlich zuständig 

ist die IHK, in deren Zuständigkeitsbereich 

das Unternehmen seinen Sitz hat. Die Ent-

scheidung über einen Antrag auf Anerken-

nung leitender Tätigkeit ist gebührenpflich-

tig. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach 

der jeweils gültigen Fassung des Gebühren-

tarifs der IHK. Die Gebühr beträgt 50,00 

EURO. 

 

− Gleichwertige Abschlussprüfungen: 

Abschlussprüfung zum Speditionskauf-

mann/zur Speditionskauffrau; Abschluss-

prüfung zum Kaufmann/zur Kauffrau im Ei-

senbahn- und Straßenverkehr, Schwer-

punkt: Güterkraftverkehr; Abschlussprüfung 

zur Fortbildung zum Verkehrsfachwirt/zur 

Verkehrsfachwirtin; Abschlussprüfung als 

Diplom-Betriebswirt im Ausbildungsbereich 

Wirtschaft, Fachrichtung Spedition, der 

Berufsakademien Lörrach und Mannheim; 

Abschlussprüfung als Diplom-Betriebswirt 

im Fachbereich Wirtschaft I, Studiengang 

Verkehrswirtschaft und Logistik, Fachrich-

tung Güterverkehr, der Fachhochschule 

Heilbronn. Die örtlich zuständige IHK stellt 

Inhabern der genannten Abschlussprüfun-

gen auf Antrag eine Fachkundebescheini-

gung aus. Örtlich zuständig ist die IHK, in 

deren Gebiet der Antragsteller seinen 

Wohnsitz hat. Das umfasst bei der IHK 

Neubrandenburg die Landkreise Mecklen-

burg-Strelitz, Demmin, Müritz, Ostvorpom-

mern, Uecker-Randow, sowie die kreisfreien 

Städte Neubrandenburg und Greifswald. 

Die Ausstellung des Fachkundenachweises 

aufgrund der genannten  

Abschlussprüfungen ist gebührenpflichtig. 

Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der 

jeweils gültigen Fassung des Gebührenta-

rifs der IHK. Die Gebühr beträgt 30,00 EU-

RO. 

 

− Fachkundeprüfung 

vor der örtlich zuständigen IHK. Örtlich zu-

ständig ist die IHK, in deren Gebiet der Prüf-

ling seinen Wohnsitz hat. Das umfasst bei 

der IHK Neubrandenburg die Landkreise 

Mecklenburg-Strelitz, Demmin, Müritz, Ost-

vorpommern, Uecker-Randow, sowie die 

kreisfreien Städte Neubrandenburg und 

Greifswald. 

 

 

 

 

D) Nachweis der fachlichen Eignung 

durch eine Fachkundeprüfung 
 

1. Struktur der Prüfung 
 

Die Prüfung besteht aus zwei schriftlichen und 

gegebenenfalls einem ergänzenden mündlichen 

Prüfungsteil. 

Die zwei schriftlichen Prüfungsteile sind: 

− schriftliche Fragen als Kombination aus Mul-

tiple-Choice-Fragen mit vier Antworten zur 

Auswahl und Fragen mit direkter Antwort; 

− schriftlichen Übungen / Fallstudien. 

 

Die Dauer der schriftlichen Prüfung beträgt 

zwei Stunden für jeweils einen Prüfungsteil. 

Hinzu kommt ggf. ein bis zu einer halben 

Stunde dauernder mündlicher Prüfungsteil. 

 

2. Bewertung der Prüfungsleistungen 
 

Die Prüfungsleistungen werden in den schrift-

lichen Prüfungsteilen und in dem mündlichen 

Prüfungsteil mit Punkten bewertet. 
 

Die Gesamtpunktezahl teilt sich wie folgt auf die 

Prüfungsteile auf: 
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schriftliche Fragen 40 % 

schriftliche Übungen/Fallstudien 35 % 

mündliche Prüfung 25 %. 
 

Die Prüfung ist bestanden, wenn mindestens 

60 % der möglichen Gesamtpunktezahl erreicht 

sind, wobei der in jeder Teilprüfung erzielte 

Punkteanteil nicht unter 50 % der jeweils mögli-

chen Punktezahl liegen darf. Anderenfalls ist die 

Prüfung nicht bestanden. 
 

Die mündliche Prüfung entfällt, wenn der erziel-

te Punkteanteil in mindestens einem schriftli-

chen Prüfungsteil unter 50 % der jeweils mögli-

chen Punktezahl liegt oder bereits in den schrift-

lichen Teilprüfungen mindestens 60 % der mög-

lichen Gesamtpunktezahl erzielt wurden. 
 

Als Anlage ist ein Bewertungsschema beige-

fügt. 

 

 

3. Prüfungssachgebiete 
 

Die Sachgebiete der Prüfung sind dem beige-

fügten Orientierungsrahmen zu entnehmen.  

 

4. Anmeldung zur Prüfung 
 

Die Einladung zur Prüfung erfolgt auf Grundla-

ge der Prüfungsanmeldung. Die Höhe der Ge-

bühr richtet sich nach der jeweils gültigen Fas-

sung des Gebührentarifs der Kammer. Die 

Gebühr für die Prüfung, sowie für jede Wie-

derholungsprüfung beträgt 150,00 EURO. 

 

5. Prüfungsvorbereitung 
 

Die Teilnahme an der Prüfung macht eine ein-

gehende fachliche Vorbereitung erforderlich. 

Art und Umfang der Vorbereitung liegt in der 

eigenen Verantwortung des Prüflings. 

 

 

 

 

 

 Literatur 

 

Auf folgende Lehrmaterialien und Unterlagen 

zur Prüfungsvorbereitung, die Sie über den 

Buchhandel sowie bei den jeweils aufgeführ-

ten Verlagen beziehen können, weisen wir hin: 

 

Helf-Marx, Christiane  

Sach- und Fachkunde - Vorbereitung zur Prü-

fung bei der Industrie- und Handelskammer, 

Fachrichtung: “Güterkraftverkehr”,  

Bottrop: Verkehrsverlag HeMa,  

Lehrbuch, - Fragenkatalog, - Lösungsbuch: - 

Fahrzeugkostenrechnung  

 

Helf-Marx, Christiane  

Wie werde ich Güterkraftverkehrs-

Unternehmer?  

Anleitung zur Vorbereitung auf die Sachkun-

deprüfung Güterkraftverkehr,  

Düsseldorf: Verkehrsverlag J. Fischer  

 

Helf-Marx, Christiane  

IHK-Prüfung Güterkraftverkehr; Fragen und 

Antworten zur Vorbereitung auf die Prüfung, 

Düsseldorf: Verkehrsverlag J. Fischer  

 

Crone-Rawe, Cordula / Sentner, Harald  

Fachkunde Güterkraftverkehr – Vorbereitung 

auf die IHK-Prüfung,  

München: Verlag Heinrich Vogel  

 

Wäscher, Dagmar / Koßmann, Ulrich  

Prüfungsvorbereitung für Güterkraftverkehrs-

unternehmer – Erfolgreich durch die Fachkun-

deprüfung,  

München: Huss Verlag 

 

 Anschriften der Verkehrsverlage 

 

− Verkehrsverlag J. Fischer, Paulusstr. 1, 40237 

Düsseldorf, Tel. 0211/9 91 93- 0 

− E-Mail: vvf@verkehrsverlag-fischer.de, Homepa-

ge: www.verkehrsverlag fischer.de 

 

− Verkehrsverlag HeMa-Marx e. K.  

Ruhehorst 37, 46244 Bottrop 

Tel. 0800 8080103 

Fax: 02045 – 41448 – 20 

E-mail: info@verkehrsverlag-hema.de,  

Homepage: www.verkehrsverlag hema.de 

 

− Verlag Heinrich Vogel GmbH, Aschauer Str. 30, 

81549 München, Tel. 089 203043-1600, Fax 089 

203043-2100, Email: vertriebsser-

vice@springer.com,  

Homepage: www.heinrich-vogel-shop.de 

 

− HUSS-VERLAG GmbH, Joseph-Dollinger-Bogen 

5, 80807 München, Tel: 089 32391-0  

Email: shop@huss-verlag.de,  

Homepage: www.huss-shop.de 

mailto:shop@huss-verlag.de
http://www.huss-shop.de/
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 Schulungsveranstalter 

 

Der IHK sind folgende Schulungsveranstalter, 

die ihren Sitz oder eine Betriebsstätte im Ge-

biet der IHK haben, bekannt: 

 

-  Gefahrgutservice und 

   Beratung Neubrandenburg GmbH 

   Herr Gernot Martens 

   Warliner Straße 6 

   17034 Neubrandenburg 

    Tel.: 0395/ 4 56 72 11 

 
 

 

 

Genehmigungs-/ 

Erlaubnisbehörden 
 

Für die Erteilung der Erlaubnis für den Güter-

kraftverkehr und der Gemeinschaftslizenz sind 

im Gebiet der IHK zuständig: 
 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

A.- Pompe- Strasse 12-15 

17101 Demmin 

Tel.: 03998/ 4 34-507 

Fax: 03998/ 4 34-509 

 

Landkreis Vorpommern-Greifswald 

Regionalstandort Pasewalk 

An der Kürasierkaserne 9 

17309 Pasewalk 

Tel.: 03973/ 2 55-4 12 

Fax: 03973/ 2 55-5 55 

 

Landkreis Vorpommern-Greifswald 

Regionalstandort Anklam 

Postfach 1151/1152 

17381 Anklam 

Tel.: 03971/ 2 60-2 24 

Fax: 03971/ 2 60-2 26 

 

 

 

 

 Für weitere Auskünfte wenden 

Sie sich bitte an: 

Herrn Sven Müller 

Abteilung Verkehr/Gefahrgut 

Katharinenstraße 48 

17033 Neubrandenburg, 

Telefon: 0395/ 55 97- 3 09, 

E-Mail: 

sven.mueller@neubrandenburg.i

hk.de 

 

mailto:sven.mueller@neubrandenburg.ihk.de
mailto:sven.mueller@neubrandenburg.ihk.de
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Der Rechtsrahmen des Gütertransports 
 

 

 

 

⚫ Das Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) gilt nicht für 
 

 die Beförderung von Gütern mit Kfz, die einschließlich Anhänger ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 t 

nicht überschreiten, 

 

 die Beförderungen von Gütern mit Kraftfahrzeugen, die einschließlich Anhänger zwar ein höheres zulässiges 

Gesamtgewicht als 3,5 t haben, bei denen die Beförderung jedoch weder geschäftsmäßig noch entgeltlich be-

trieben wird 

 

 die gelegentliche, nichtgewerbsmäßige Beförderung von Gütern durch Vereine für ihre Mitglieder oder für 

gemeinnützige Zwecke, 

 

 die Beförderung von Gütern durch Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts im 

Rahmen ihrer öffentlichen Aufgaben, 

 

 die Beförderung von beschädigten oder reparaturbedürftigen Fahrzeugen aus Gründen der Verkehrssicher-

heit oder zum Zwecke der Rückführung,  

 

 die Beförderung von Gütern bei der Durchführung von Verkehrsdiensten, die nach dem Personenbeförde-

rungsgesetz (PBefG) genehmigt wurden, 

 

 die Beförderung von Medikamenten, medizinischen Geräten und Ausrüstungen sowie anderen zur Hilfeleis-

tung in dringenden Notfällen bestimmten Gütern, 

 

 die Beförderung von Milch und Milcherzeugnissen für andere zwischen landwirtschaftlichen Betrieben, Milch-

sammelstellen und Molkereien durch landwirtschaftliche Unternehmer im Sinne des Gesetzes über die Al-

terssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890) in der jeweils geltenden Fassung, 

 

 die in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben übliche Beförderung von land- und forstwirtschaftlichen Be-

darfsgütern oder Erzeugnissen für eigene Zwecke oder für andere Betriebe dieser Art im Rahmen der Nach-

barschaftshilfe oder im Rahmen eines Maschinenringes oder eines vergleichbaren wirtschaftlichen Zusam-

menschlusses, sofern die Beförderung innerhalb eines Umkreises von 75 Kilometern in der Luftlinie um den 

Mittelpunkt des Standortes des Kraftfahrzeugs im Sinne des § 23 I S. 1 StVZO mit Zugmaschinen oder Son-

derfahrzeugen durchgeführt wird, die nach § 3 Nr. 7 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, von der Kraftfahrzeug-

steuer befreit sind, sowie 

 

 die im Rahmen der Gewerbeausübung erfolgende Beförderung von Betriebseinrichtungen für eigene Zwecke. 
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⚫ Alle anderen Gütertransporte unterliegen dem GüKG!  

 

Es unterscheidet: 

 
Werkverkehr 

 
Werkverkehr ist die 

Güterbeförderung für 

eigene Zwecke eines 

Unternehmens; Vo-

raussetzungen: 

 Als Werkverkehr gilt 

auch die Beförderung 

von Gütern durch 

Handelsvertreter, 

Handelsmakler, 

Kommissionäre, so-

weit 

 

1. Die Güter Eigen-

tum des Unter-

nehmens oder von 

ihm verkauft, ge-

kauft, vermietet, 

gemietet, herge-

stellt, erzeugt, ge-

wonnen, bearbeitet 

oder instand ge-

setzt 

 

2. Der Transport 

muss der Anliefe-

rung zum Unter-

nehmen, dem Ver-

sand vom Unter-

nehmen, der Ver-

bringung innerhalb 

oder - zum Eigen-

gebrauch – außer-

halb des Unter-

nehmens dienen. 

 

3. Die verwendeten 

Kraftfahrzeuge 

müssen vom eige-

nen Personal des 

Unternehmens ge-

führt werden. 

 

4. Die Beförderung 

darf nur eine Hilfs-

tätigkeit sein. 

  

1. deren geschäftli-

che Tätigkeit sich 

auf diese Güter be-

zieht, 

 

2. die nebenstehen-

den Voraussetzun-

gen Nr. 2 bis 4 vor-

liegen und  

 

3. ein Kfz verwendet 

wird, dessen Nutz-

last einschließlich 

der Nutzlast eines 

Anhängers 4 t 

nicht überschreitet. 

 

 

Keine Versicherungspflicht 

+ 
 

Erlaubnisfreiheit 
 

aber 
 

Meldepflicht beim BAG, wenn Lkw, Lkw mit 

Anhänger oder Sattel-Kfz mit mehr als 3,5 t 

zulässigem Gesamtgewicht eingesetzt werden 

 
Gewerblichen Güterkraftverkehr 

 
 

Kfz, die einschließlich Anhänger ein zulässiges 

Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t haben 

 

 

 

 

Versicherungspflicht 

+ 
Erlaubnispflicht 

       

   in Form der   
 

Erlaubnis für den  

gewerblichen  

Güterkraftverkehr  

 

 

 oder 

 

Gemeinschafts- 

lizenz 

                 

 berechtigt zum 
 

 
 

Drittstaa-

tenverkehr 

+ bilaterale 

Genehmi-

gung 

 innerstaat-

lichen Ver-

kehr 

 grenzüber-

schreiten-

den Ver-

kehr in 

EG/EWR 

 Kabotage-

verkehr 

 

 

Mitführpflichten 

 

Werkverkehr  Gewerblicher  

Güterkraftverkehr 

 
Um den zeitlichen Auf-

wand bei Straßenkon-

trollen gering zu halten, 

sollten eine Kopie der 

Anmeldung oder andere 

werkverkehrsbegründen-

de Unterlagen (z.B. Lie-

ferscheine) mitgeführt 

werden 

 Begleitpapier oder sonsti-

ger Nachweis mit Anga-

ben über das beförderte 

Gut, den Be- und Entlade-

ort sowie den Auftragge-

ber; keine Formvorschrif-

ten 

  
 

Nachweis über die abge-

schlossene Güterschaden-

Haftpflichtversicherung 

 

  
 

Berechtigung zur Aus-

übung des gewerblichen 

Güterkraftverkehrs, die 

fahrzeug- und personen-

gebundenen Papiere 
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Ablaufschema für die Bewertung einer Prüfung 

 

 

 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IHK Neubrandenburg, 02.06.2021 

Fragen  60 von 120 P Nicht bestanden 

 60 von 120 P 

Übungen  52,5 von 105 P Nicht bestanden 

 52,5 von 105 P Insgesamt  180 P? 

(d.h.  60 % von 300 P 

bzw.  80 % von 225 P) 
bestanden 

Mdl. P.  37,5 von 75 P 

 37,5 von 75 P 

Nicht bestanden 

Insgesamt  180 P? 

( 60 % von 300 P) bestanden 

Nicht bestanden 

nein 

nein 

ja 

ja 


